
Studierendensteuer nun
end.gültig beschlossen!

In Verbindung mit dem Budget sind die Budgetbegleitgesetze nun
endgültig beschlossen worden. Für uns Studierenden ist im Spezid
Ien das Hoc:hschultaxengesetz 72 maßgeblich, darin wurde nämlich
die Studierendensteuer vulgo Studienbeiträge hineingepackt.

Damit ist die Sache aber noch
längst nicht abgeschlossen. Parallel
zum laufenden Begutaehtungsver
fahren zur Durchführuogsverord
nung arbeiten wir auf Landesebe
ne mit Politik und Wtrtsehaft in
Kooperation mit den anderen stei
rischen Hochschülerschaften und
den RektoreJt an Möglichkeiten, die
Studierendensteuer weitmöglichst
zu kompensieren.

Das Ministerium hat uns, also die
Studierenden bzw. die Interesseos
vertretung der Studierenden - die
Hochschülerschaft - von der ge
planten Vorgehensweise in puneto
Studieogebühren in Kenntnis ge
setzt. Der in Folge wiedergegebe
ne Text ist rille Vorabinformati
on, d.h. insbesondere in der Be
gutachtungsphase im Jänner wer
den wir uns intensiv einbringen.

Das Bundesministerium für Bil
dung, Wissenschaft und Kultur
informiert ...

StudIenbeItrige an Uni
versillten und Univer
sitäten der Künste

Wer?
Der Studienbeitrag muß grund
sätzlich von alIeo inländischen und
ausländischen Studierenden ent
richtet werden. Dies gilt auch für
Studierende, die nur zum Besuch
einzelner Lehrveranstaltuogeo zu
gelassen sind. Zu den Befreiungen
vgI.gleich unten.

Wann?
Studienbeitrige müssen erstmals
fiir das WlOtersemester 2001/2002
entrichtet werden. Danach ist der
Studienbeitrag fiir jedes Semester
im vorhinein bis zum Ende der
ZuJassungsfrist zu entrichten.

Wieviet?
Der Studienbeitrag beträgt fiir Stu
dierende aus Österreich und ande
ren EU-und EWR-Staaten ATS

.5.000,-, für alle anderen ausländi
schen Studierenden ATS 10.000,
je Semester. Diese Beträge erhöhen
sich bei verspäteter Einzahlung um
10 Prozent.

Wie?
Allen zum Stichtag 1. März 2001
ordentlichen und außerordentli
chen Studierenden wird ein Zahl
schein mit entsprechenden Infor
mationen zugesandt werden. Die
Einzahlung wird in allen Zahlungs
formen mit Ausnahme der Kre
ditkarte möglich sein. Studieoan
&oger erhalten ihre Zahlungsun
terlagen bei der Antragstellung auf
Zulassung zum Studium.

Befreiungen
Vom Studienbeitrag sind vom
Rektor zu befreien:

e Studierende aus Albanien, Bul
garien, Estland, Litauen, Moldawi
en, Polen, Slowakei, Slowenien,
Tschechien, Türkei, Ungarn und
Weißrusslaod

e Incoming- und Outgoing-Stu-

dierende im Rahmen von Mobili
tätsprogrammen

e Studierende von Universitäten,
deren Heimatuniversität auch
Österreicher von der Studienge
bühr befreit (Anfrage bei der jewei
ligen Uoiversität.~

eKonventionsflüchtlinge

Rückerstattung
In einer Verordnung des Bundes
ministeriums fiir Bildung, Wissen
schaft und Kultur wird festgelegt
werden, fiir die Studierenden wel
cher Entwicklungsländer und Re
formläoder Zentral- und Osteuro
pas die Rückerstattung der Studi
enbeiträge erfolgen wird. Ein Ent
wurf dieser Verordnung wird im
Jänner 2001 zur Verfügung stehen.
Die betroffenen Studierenden wer
den den Studienbeitrag innerhalb
von 4 Wochen nach Antragstellung
rückerstattet erhalten.

Universitätslehrgänge
Studierende in Universitätslehrgän
geo zahlen keinen Studienbeitrag,
sondern das für den jeweiligen
Universitätslehrgaog vorgeschrie
bene Unterrichtsgeld.

Vorbereitungslehrgänge
Für Lehrgänge zu Vorbereitung
auf ein künstlerisches Studium (§
25a UniStG) sind weiterhin keine
Beiträge zu entrichten.

Anfragen
ähere Auskünfte erteilt die Zen

trale Verwaltung jeder Universität
und Universität der Küoste und
das Bundesministerium für Bil
dung, Wissenschaft und Kultur.

http:///IIIV1II.b,,,''-'Ie.gv.at/

"Der Studienbeitrag be
trägtfiir Sfttdiemuk aNS

Östemüh und andertn
EU-und EWR-Staaten
ATS 5.000,-, fiir alle
anderen ausländischen
Studierenden ATS
10.000,- je Se",ester. "

11
11•• 1_


	BCS2_0011

